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Inhalt

10.03.	 · Umsatzsteuer
	 · Lohnsteuer
	 · Solidaritätszuschlag
	 · Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath.

10.03.	 · Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer
	 · Solidaritätszuschlag
	 · Kirchensteuer ev. und röm.-kath.

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.03.2025. Diese 
Schonfrist gilt nicht bei Bar- und Scheckzahlungen. 

Achtung: Bei Scheckzahlungen gilt die Zahlung erst 
drei Tage nach Eingang des Schecks als geleistet!

Wichtige Steuertermine März 2025
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1.	 ... FÜR ALLE STEUERZAHLER

Überblick

Diese steuerlichen Änderungen  
sind 2025 in Kraft getreten

Zum Jahreswechsel sind verschiedene steuerliche 
Änderungen in Kraft getreten:

	■ Kindergeld und Kinderfreibeträge: Das Kin-
dergeld ist zu Jahresbeginn um 5 € auf 255 € pro 
Monat und Kind gestiegen. Der Kinderfreibetrag 
wurde um 60 € auf 6.672 € pro Jahr angehoben.

	■ Grundfreibetrag: Der steuerliche Grundfreibe-
trag wurde um 312 € auf 12.096 € angehoben, ab 
2026 wird er erneut um 252 € auf 12.348 € steigen.

	■ Kinderbetreuungskosten: Eltern können ihre 
Kinderbetreuungskosten ab 2025 in höherem Um-
fang als bisher steuerlich absetzen. Bislang waren 
nur zwei Drittel der Kosten, maximal 4.000 € pro 
Jahr und Kind, absetzbar. Ab 2025 lassen sich nun 
80 % der Kosten, maximal 4.800 € abziehen.

	■ Unterhalt: Unterhaltsleistungen an unterhalts-
berechtigte Personen können seit Januar 2025 
nur noch steuerlich geltend gemacht werden, 
wenn sie per Überweisung auf das Konto der un-
terhaltenen Person gezahlt werden. Bargeldzah-
lungen werden künftig in aller Regel nicht mehr 
anerkannt.

	■ Photovoltaikanlagen: Die Einkommensteuerbe-
freiung für Photovoltaikanlagen wird auf Anlagen 
bis zu 30 kW (peak) pro Wohn- oder Gewerbeein-
heit ausgeweitet; bislang galt hier eine Grenze 
von 15 kW (peak). Die Regelung gilt erstmals für 
Anlagen, die nach dem 31.12.2024 angeschafft, in 
Betrieb genommen oder erweitert werden.

	■ Kapitaleinkünfte: Die bisherigen Verrechnungs-
beschränkungen für Verluste aus Termingeschäf-
ten und Forderungsausfällen im Privatvermögen 
sind entfallen. Solche Verluste können nun in 
vollem Umfang mit privaten Kapitalerträgen ver-
rechnet werden.

	■ Kleinunternehmer: Die Umsatzgrenzen für die 
Kleinunternehmerregelung wurden ab 2025 auf 

25.000 € im Vorjahr und 100.000 € im laufenden 
Jahr angehoben. Zudem können inländische Un-
ternehmer die Kleinunternehmerregelung künftig 
auch in anderen EU-Mitgliedstaaten anwenden.

E-Rezepte

Kassenbeleg oder Rechnung der Apotheke 
reichen als Nachweis aus

Aufgrund des digitalen Verschreibungsprozesses 
(Stichwort: E-Rezept) von Arznei- und Heilmit-
teln bei gesetzlich Krankenversicherten musste die 
Finanzverwaltung reagieren. Sie war gezwungen, 
die Regelungen zur Nachweisführung von außer-
gewöhnlichen Belastungen anzupassen. Bisher 
wurden Arznei-, Heil- und Hilfsmittel nur dann als 
außergewöhnliche Belastungen (Krankheitskos-
ten) anerkannt, wenn die Aufwendungen durch 
eine Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers 
nachgewiesen wurden.

Das Bundesfinanzministerium hat nun geregelt, 
dass die Nachweisführung bei E-Rezepten rückwir-
kend ab 2024 durch den Kassenbeleg der Apotheke 
bzw. die Rechnung der Onlineapotheke zulässig ist. 
Damit das Finanzamt diese Nachweise anerkennt, 
müssen sie allerdings den Namen des Steuerzah-
lers, die Art der Leistung (z. B. Name des Medika-
ments), den (Zuzahlungs-)Betrag und die Art des 
Rezepts enthalten.

Hinweis: Bei Nachweisen aus dem Jahr 2024 beanstan-
det es die Finanzverwaltung nicht, wenn der Name des 
Steuerzahlers auf dem Kassenbeleg noch fehlt.

Privat krankenversicherte Steuerzahler können statt 
der Verordnung nun alternativ den Kostenbeleg ihrer 
Apotheke vorlegen.

Darlehen

Wie der Zinsvorteil für schenkung‑ 
steuerliche Zwecke ermittelt wird

Wenn sich Freunde oder nahe Angehörige unterei-
nander ein Darlehen gewähren, werden die Kondi-
tionen für den Darlehensnehmer häufig besonders 
günstig ausgestaltet. In diesen Konstellationen fehlt 
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Unterstützung

Stiftungsleistungen können steuer‑ 
pflichtige Kapitaleinkünfte sein

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich mit der Frage 
befasst, wann Leistungen einer Familienstiftung 
zu steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermö-
gen führen. Im Streitfall ist der Familienstamm des 
Klägers durch eine Schweizer Familienstiftung 
begünstigt. Nach der Stiftungsurkunde konnten 
Angehörige des Familienstamms in jugendlichen 
Jahren einmalig (als „Starthilfe“) von der Stiftung 
unterstützt werden. Ein Stiftungsrat entschied, ob, in 
welcher Höhe und wann ein Familienmitglied unter-
stützt werden sollte. Nachdem der Kläger sich 2017 
bei der Stiftung vorgestellt und dort einen Vortrag 
gehalten hatte, erhielt er aus den Erträgen des Stif-
tungsvermögens einmalig Geld und Aktien zugeteilt. 
Das deutsche Finanzamt sah darin zunächst eine 
freigebige Zuwendung und setzte Schenkungsteu-
er fest. Später hob es den Schenkungsteuerbescheid 
jedoch auf und besteuerte die Stiftungsleistungen 
stattdessen als Einkünfte aus Kapitalvermögen (mit 
Abgeltungsteuersatz von 25 %).

Der BFH hat dem Finanzamt Recht gegeben. Die 
Auskehrungen der Stiftung hätten zu Einnahmen 
aus Leistungen geführt, die wirtschaftlich mit Ge-
winnausschüttungen vergleichbar seien. Diese 
Vergleichbarkeit setzt voraus, dass die Stellung 
des Leistungsempfängers wirtschaftlich derjeni-
gen eines Anteilseigners entspricht. Hierfür muss 
der Empfänger die von der Stiftungssatzung für 
einen Leistungsbezug aufgestellten Voraussetzun-
gen erfüllen. Er muss also zum Kreis der begüns-
tigungsfähigen Personen gehören (und darf keine 
Gegenleistung erbringen). Diese Voraussetzung er-
füllte der Kläger im Streitfall; sein Vortrag war nicht 
als Gegenleistung anzusehen.

Weiter setzt die wirtschaftliche Vergleichbarkeit von 
Auskehrungen mit Gewinnausschüttungen voraus, 
dass sich die Leistungen als Verteilung des erwirt-
schafteten Überschusses darstellen. Auch diese Vo-
raussetzung war erfüllt, weil die Auskehrungen aus 
den Erträgen des Stiftungsvermögens erfolgt waren.

der natürliche Interessengegensatz, der bei frem-
den Dritten besteht. Bei zinsverbilligten Darlehen 
sollte man wissen, dass deren Gewährung Schen-
kungsteuer auslösen kann. Ein neues Urteil des 
Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt, wie der zu versteu-
ernde Zinsvorteil in solchen Fällen bemessen wird.

Im Streitfall hatte der Kläger von seiner Schwester 
auf unbestimmte Zeit ein Darlehen in Höhe von 
1,8  Mio. € erhalten und hierfür einen Darlehens-
zinssatz von 1 % pro Jahr gezahlt. Das Finanzamt 
sah in der zinsverbilligten Darlehensgewährung 
eine gemischte Schenkung. Zur Berechnung der 
freigebigen Zuwendung zog es die Differenz zwi-
schen dem tatsächlich vereinbarten Zinssatz von 
1 % und einem Zinssatz von 5,5 % heran und setzte 
Schenkungsteuer von 229.500 € fest. Den Zinssatz 
von 5,5 % entnahm das Finanzamt dem Bewer-
tungsgesetz; er ist darin für den einjährigen Betrag 
der Nutzung einer Geldsumme vorgesehen. Sei-
ner Ansicht nach war dieser Zinssatz anzuwenden, 
weil kein marktüblicher Zinssatz für vergleichbare 
Darlehen vorlag.

Laut BFH ist die zinsverbilligte Darlehensgewäh-
rung zwar zu Recht als freigebige Zuwendung 
(gemischte Schenkung) erfasst worden. Bei der 
Bemessung des Zinsvorteils durfte aber nicht der 
Zinssatz von 5,5 % zugrunde gelegt werden, da ein 
niedrigerer Wert durchaus vorlag.

Nach der Formulierung im Bewertungsgesetz darf 
der Zinssatz von 5,5 % nur herangezogen werden, 

„wenn kein anderer Wert feststeht“. Das Finanzge-
richt hatte aber festgestellt, dass die marktüblichen 
Darlehenszinsen für wirtschaftlich tätige Personen 
bei einer Zinsbindung von ein bis fünf Jahren bei 
effektiv 2,81 % pro Jahr gelegen hatten. Im Streit-
fall konnte das Darlehen nach vierjähriger Laufzeit 
gekündigt werden, und der Kläger war eine wirt-
schaftlich tätige Person. Daher galt nach Auffassung 
des BFH der Zinssatz von 2,81 % und war somit zur 
Ermittlung der schenkungsteuerlichen Bereiche-
rung heranzuziehen. Der Nutzungsvorteil bestand 
somit nur in der Differenz von 1,81 %, so dass der 
BFH die Schenkungsteuer auf 59.140 € reduzierte.
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2.	 ... FÜR UNTERNEHMER

Dienstleistungsunternehmen

Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von 
Werbeaufwendungen möglich

Dienstleistungsunternehmen können einer gewer-
besteuerlichen Hinzurechnung von Ausgaben für 
die Anmietung von Werbeträgern ausgesetzt sein, 
wenn die Werbeträger – bei unterstelltem Eigen-
tum – zu deren Anlagevermögen gehören würden. 
Das geht aus einem neuen Urteil des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) hervor.

Im Streitfall hatte ein Dienstleistungsunternehmen 
unter anderem über Mobil- und Plakatwerbung für 
sich geworben. Erbracht wurden die Leistungen 
überwiegend von Werbevermittlungsagenturen, 
die regelmäßig nicht Eigentümer der Werbeträger 
(Wände, Säulen, Treppen und Verkehrsmittel) wa-
ren. Nach Ansicht des Finanzgerichts (FG) waren 
die Werbeaufwendungen beim Dienstleistungsun-
ternehmen gewerbesteuerlich nicht als Miet- oder 
Pachtzinsen hinzuzurechnen.

Der BFH hat das FG-Urteil jedoch aufgehoben und 
die Sache zur anderweitigen Verhandlung zurückver-
wiesen. Für eine Hinzurechnung von Mietaufwen-
dungen im Zusammenhang mit Werbemaßnahmen 
müssen die zugrundeliegenden Verträge laut BFH 
ihrem wesentlichen rechtlichen Gehalt nach als Miet- 
oder Pachtverträge einzuordnen sein. Zumindest 
müssen sie alternativ trennbare miet- oder pacht-
rechtliche Hauptleistungspflichten enthalten. Hierzu 
müssen die einzelnen Verträge daraufhin untersucht 
werden, ob es sich um Miet-, Werk-, Geschäftsbesor-
gungs- oder um gemischte Verträge mit möglicher-
weise trennbaren Leistungen handelt. 

Ferner kommt es für die gewerbesteuerliche Hinzu-
rechnung darauf an, ob die Werbeträger fiktiv zum 
Anlagevermögen gehören. Der BFH hat nicht aus-
geschlossen, dass auch bei einem Dienstleistungs-
unternehmen fiktives Anlagevermögen vorliegen 
kann, wenn bestimmte Werbeträger längerfristig 
oder gleichartige Werbeträger wiederholt kurzfristig 
angemietet werden.

Hinweis: Das FG muss sich nun erneut mit der recht-
lichen Einordnung der Verträge und der Zuordnung 
der Werbeträger zum Anlagevermögen befassen.

3.	 ... FÜR GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER

Finka

Nutzungsmöglichkeit allein löst keine  
verdeckte Gewinnausschüttung aus

Eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) liegt vor, 
wenn eine Kapitalgesellschaft ihren Gesellschaftern 
einen Vorteil gewährt, der nicht offiziell als Ausschüt-
tung deklariert ist, aber durch das Gesellschaftsver-
hältnis veranlasst ist. Eine vGA kann beispielsweise 
durch überhöhte Gehälter, unentgeltliche Leistun-
gen (z. B. Nutzung von Fahrzeugen oder Immobilien) 
oder unangemessene Verträge (z. B. über überteuer-
te Dienstleistungen) ausgelöst werden.

Hinweis: Die steuerlichen Folgen einer vGA sind vielfältig 
und können sowohl die GmbH als auch die Gesellschaf-
ter betreffen; Letztere müssen eine vGA grundsätzlich als 
Einkünfte aus Kapitalvermögen versteuern.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschie-
den, dass das Finanzamt keine vGA annehmen darf, 
wenn ein Gesellschafter bloß die Möglichkeit hat, 
ein betriebliches Wirtschaftsgut seiner Kapitalgesell-
schaft privat zu nutzen. Hinzukommen muss, dass 
tatsächlich ein Nutzungsvorteil gewährt worden ist.

Geklagt hatte der Gesellschafter zweier spanischer 
Kapitalgesellschaften (Sociedad de responsabili-
dad limitada, S. L.), der in Deutschland lebte. Seine 
Gesellschaften waren Eigentümerinnen einer spa-
nischen Immobilie, die der Gesellschafter bis zu 
seinem Wegzug nach Deutschland selbst bewohnt 
hatte. Er gab an, sie danach ca. zweimal pro Quartal 
für wenige Tage aufgesucht zu haben, um sie für Be-
sichtigungen von Kaufinteressenten vorzubereiten. 
Das deutsche Finanzamt ging davon aus, dass dem 
Gesellschafter aufgrund der privaten Nutzungsmög-
lichkeit der Immobilie eine vGA zuzurechnen war. 
Es nahm eine ortsübliche Miete von 3.500 € pro Mo-
nat an und besteuerte den Jahreswert von 42.000 €.

Der BFH hat jedoch entschieden, dass keine vGA an-
genommen werden durfte, weil keine tatsächliche 
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Privatnutzung festgestellt werden konnte. Indizien 
hierfür konnten weder Finanzamt noch Finanzge-
richt (FG) feststellen. Allein die Möglichkeit, jeder-
zeit auf die Immobilie zugreifen zu können, löst laut 
BFH noch keine vGA aus.

Hinweis: Der BFH hat die Sache an das FG zurück-
verwiesen, das nun prüfen muss, ob Indizien für eine 
Privatnutzung vorliegen. Aufschluss könnten hier zum 
Beispiel die Energiekostenabrechnungen der Immobilie 
geben. Entlastend für den Gesellschafter dürfte sich aus-
wirken, wenn er nachweisen kann, dass er seine Urlau-
be in den Streitjahren an anderen Orten verbracht hat.

4.	 ... FÜR ARBEITGEBER  
UND ARBEITNEHMER

Lohnsteuerbescheinigung

Globalbeiträge an ausländische  
Sozialversicherungsträger für 2025

Arbeitgeber können aufgrund ausländischer Ge-
setze verpflichtet sein, Beiträge zur Alterssicherung 
an ausländische Sozialversicherungsträger zu leis-
ten. Diese Beiträge sind zum Jahresende bzw. bei 
unterjähriger Beendigung des Dienstverhältnisses 
in der Lohnsteuerbescheinigung anzugeben. Das 
gilt aber nur, wenn 

	■ die ausländischen Sozialversicherungsträger den 
inländischen vergleichbar sind und 

	■ der geleistete Gesamtbeitrag zumindest teilweise 
einen Arbeitnehmeranteil enthält.

Die Bescheinigung dient der Ermittlung der als 
Sonderausgaben abziehbaren Vorsorgeaufwen-
dungen in der Einkommensteuerveranlagung des 
Arbeitnehmers. Wenn ausländische Sozialversiche-
rungsträger Globalbeiträge erheben, ist eine Auftei-
lung vorzunehmen.

Das Bundesfinanzministerium hat die Aufteilungs-
maßstäbe für das Jahr 2025 bekanntgegeben. Wie 
bisher ist eine Aufteilung eines einheitlichen Sozi-
alversicherungsbeitrags auf die einzelnen Versiche-
rungszweige bei folgenden Ländern vorgesehen: 
Belgien, Irland, Lettland, Malta, Norwegen, Portugal, 

Spanien und Zypern. Globalbeiträge, die an Sozial-
versicherungsträger in Ländern außerhalb Europas 
geleistet werden, sind nach den Umständen des Ein-
zelfalls aufzuteilen. Das Gleiche gilt seit 2020 auch 
für das Vereinigte Königreich von Großbritannien.

5.	 ... FÜR HAUSBESITZER

Vollzugshemmung

Wann die Schenkungsteuer bei einer 
Grundstücksschenkung entsteht

Für die Schenkungsteuer ist der Zeitpunkt maßgeb-
lich, zu dem die Zuwendung ausgeführt wird. Grund-
stücksschenkungen gelten als ausgeführt, wenn die 
Auflassung beurkundet worden ist und der Schenker 
die Eintragung der Rechtsänderung in das Grund-
buch bewilligt hat. Da ein eingetretener Leistungs-
erfolg erforderlich ist, muss der Schenker alles zur 
Bewirkung der Leistung Erforderliche getan haben. 
Der Beschenkte muss durch die vertragliche Verein-
barung in die Lage versetzt worden sein, jederzeit 
den Eintritt der dinglichen Rechtsänderung (durch 
einen Antrag beim Grundbuchamt) herbeizuführen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich mit der 
Frage befasst, wann eine gemischt-freigebige 
Grundstücksschenkung schenkungsteuerlich als 
ausgeführt gilt, wenn die Vertragsparteien eine Voll-
zugshemmung vereinbart haben.

Hinweis: Eine gemischt-freigebige Zuwendung liegt 
vor, wenn der Beschenkte eine Gegenleistung an den 
Schenker erbringt, deren Wert niedriger ist als der 
Wert des Zuwendungsgegenstands.

Im Streitfall hatten die Vertragsparteien geregelt, 
dass der bevollmächtigte Notar von der bereits 
erteilten Eintragungsbewilligung erst Gebrauch 
machen durfte, wenn die Zahlung des Kaufprei-
ses nachgewiesen war. Der BFH hat entschieden, 
dass die gemischt-freigebige Schenkung in diesem 
Fall erst bei Kaufpreiszahlung als ausgeführt gilt. 
Grundstücksschenkungen seien schenkungsteuer-
lich noch nicht ausgeführt, wenn der Beschenkte 
aufgrund vertraglicher Abrede erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt von der Eintragungsbewilligung 
Gebrauch machen dürfe.
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KONTAKT 

Ratio Treuhandgesellschaft mbH
Steuerberatungsgesellschaft

Eingetragen im Handelsregister
Amtsgerichts Kiel HRB 1253 KI

STANDORTE

Kiel
Hopfenstraße 67 · 24103 Kiel 
Tel. (0431) 66 382-680 
E-Mail stb@ratio-kiel.de · www.ratio-kiel.de

Stralsund
Frankenwall 19 a · 18439 Stralsund
Tel. (0 38 31) 61 02-0
E-Mail stb@ratio-hst.de · www.ratio-hst.de

Flensburg
Europastraße 104 · 24976 Handewitt (OT Jarplund)
Tel. (0461) 31 441-0
E-Mail stb@ratio-fl.de · www.ratio-fl.de


